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Baumannstraße

ÜBERSICHT MÖGLICHE KOMMUNALE MASSNAHMEN :

1 Ausbau der Baumannstraße
Aufwertung und funktionale Gliederung zur Verbesserung
der Gestaltung in Ortsein- und -ausgangsbereichen 
mit Verbesserung der Aufenthaltsqualität, Ausstattung

Baulückenschließung denkbar

Straßenausbau / Straßengestaltung

Gebäude: Modernisierung vorgeschlagen

Gebäude: Umnutzung vorgeschlagen

Gebäude: Denkmalschutz

Gebäude: Leerstand

Erhaltenswerte Grünzone / Siedlungsrand

Gewerbe

Gemeinbedarf

Landwirtschaftliche Neben-/ Haupterwerbsbetriebe

Nebengebäude

Wohngebäude

Kernzone des innerörtlichen
Untersuchungsgebietes = Abgrenzungsatzung

2-Personen-Haushalt über 65 Jahren / nicht dargestellt

1-Personen-Haushalt über 65 Jahren / nicht dargestellt 

Öffentliche Grünanlage

Gebäude: Abbruch

Gebäude: Abbruch mit Wiederbebauung

Fotodokumentation / Blickrichtung
( siehe Anlage Fotodokumentation )

Ortsbildprägender Baumbestand

Geplante Fußwegeverbindung 

Grünzug in Talaue, Streuobstwiesen
erhaltenswert

Gebäude: ELR-förderfähig

Gebäude: neuwertig / nicht ELR-förderfähig

Bauplatz : unbebaut, in Privatbesitz

Neubaugebietsabgrenzung

Geplante Baumneupflanzung

Vorhandene Fußwegeverbindung 

Durchgeführte 
ELR-Maßnahme

Spielplatz

Öffentliche Parkplatz

 Fachwerk

Gebäude: Baujahr / Jahreszahl

Quartiers-Neuordnung denkbar

Ungestalteter Ortsbereich / Überplanung

Ortsrandgestaltung notwendig

Gebäudenutzung
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